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läk i>» Avisdksllk DmlrH .
Arscheint wöchentlich 1 —3 mal je nach

Bedarf.
Bezugspreis für Einzrloezug durch die Post

oder den Verlag vierteljährlich 1 Mk.

Anzeigenpreis : Die einspaltige Zeile oder
deren Raum 1b Psg.

Druck und Verlag von Adolf DupS
in Durlach. — Fernsprecher Nr . 304 .

Nr. 1. Samstag, 3. Januar 1914.
Die Festsetzung der regelmäßigen Elchtage für

das Jahr 1914 betreffend.
Für die im Eichamtsbezirk Karlsruhe gelegenen

staatlichen Abfcrtigungsstellen werden für das Jahr
1914 folgende regelmäßige Elchtage festgesetzt;

1 . Absertigungsstelle 5 v Rastatt :
Mittwoch den 7 und 2l . Januar , 4 . und 18 . Fe-

bruar , 4 und 18 . Mürz , 1 . , 15 . und 29 . April , 13.
und 27 . Mai , 10. und 24 . Juni , 1 ., 15 und 23 . Juli ,
5 . und 19 . August , 2. und 16. September , 14 . und
28 . Oktober , 11 . und 25 . November sowie 9 . und
23 . Dezember.

Tie Dienststunden dauern von 8—12 und von
2- 6 Udr.

2 . Absertigungsstelle 5 8 Pforzheim :
Jeden Dienstag und Freitag . Fällt aus

einen dieser Tage ein Feiertag , so wird am nächst¬
folgenden Werktag Eichtag abgehalten .

Die Dienststunden dauern von 8Vi>— 12 und von
2- 6 Uhr.

8 . Absertigungsstelle 5 V Durlach :
Montag den 5 . und Dienstag den 20 . Januar ,

3 . und 17 . Februar . 3 und 17 . März , 7 . , 21 . und
28. April, 12 . und 26 . Mai , 9 . und 23 . Juni , 7 . und
2l . Juli , II . und 25 . August , 8 . und 22 . September ,
6 . und 20 . Oktober , 3 . und 17 . November sowie 1 .
und 15 . Dezember.

De Dienststunden dauern von 8— 12 und von
2 - 6 Uhr.

4 . Absertigungsstelle 5 ll Bruchsal :
Donnerstag den 8 . und 22 . Januar , >2 . und

26 . Februar , 12 . und 26 . März , 2 ., 16 . und 30 . April ,
7 . und 28 . Mai , 4 . und 18. Zuni, 2 ., 16 und 30 . Juli ,
13 . und 27 . August , 3 ., 10 , 14 . und 24 . September ,
1 ., 8 ., 15 ., 22 . und 29 . Oktober, 5 . und 19 . November
sowie 3 . und 17 . Dezember.

Die Dienststunden dauern von 8 — 12 und von
2- 6 Uhr.

An den Absertigiingsstellen werden vorgenommen :
Neu- und Nacheichungen von Fässern , Gewichten

( mit Ausschluß der Prüzistonsgewichtc) , Wagen für
eine größte zulässige Last von 500 Ke (mit Ausschluß
der Präzisionswagcn ) und von Herbstgefäßen sowie
Beglaubigungen von Fischversandgesäßen für den
"Eisenbahnverkehr.

Karlsruhe den 8 . Dezember 1913 .
Großh . Obereichungsamt . _

Aenberünktn der Wehrordnuug betreffend
Die Wehrordnung hat Aenderungen erfahren , von

denen nachstehend diejenigen zur allgemeinen Kenntnis
gebracht werd n, die für das Musterungsgeschäst 1914
usw , in Betracht kommen :

1 ) Die Anmeldung der Militärpflichtigen zur Re -
krutielungsstammrolle (Z 25, 1 ) hat in der Zeit vom
2 . bis 15 . Januar zu erfolgen.

Es werden mithin in die Rekrutierungsstammrolle
(tz 48 , 3 b) die in der Zeit vom 2 . bis 15 . Januar
sich Anmeldenden ausgenommen.

2 ) Die Einreichung der Geburtsregisterauszüge
(§ 46 , 7 ) hat zum 2 . Januar , der Rekrutierungs-
stammrollen (g 46 , 11 ) znm l . Februar zu erfolgen.

3) Zurückstellungen Militärpflichtiger ( Z 29 , 7) auf
Grund besonderer , im Gesetz nicht ausdrücklich vor¬
gesehener Verhältnisse können ausnahmsweise von der
Ersatzbehörde! ll Instanz versüßt werden. Ferner km n
die Ersatzbehörde >>! . Instanz Zurückstellungen Mi¬
litär pflimtiger über die in Ziff . 3 und 4 b des Z 29
erwähnten Fristen hinaus ausnabmswcise genehmigen ;
auch ist sie befugt, die zum einjährig -freiwilligen Dienst
Bcrcchiigten über die in Ziff . 4 c des K 29 erwähnten
Fristen hinaus ausnahmsweise , in der Regel von Jahr
zu Jahr , bis zum 1 Ob ober des zehnten Militär -
pflichtjah es zurückzustellen , wenn ganz besondere Ver¬
hältnisse dies rechtfertigen. Zurückstellungen über den
1 Oktober des zehnten Militär Pflichtjahres hinaus
unterliegen bei allen Militärpflichtigen der Ent¬
scheidung der Ministerialinstanz

4) In den Fällen , in duien die Voraussetzungen des
8 32 , 2 und 3 zweifelsfrei vorlieg>n , kann die Zurück -
stellung der Militärpflichtigen im 1 . rmd 2 . Pflicht¬
jahr auf je 1 Jahr durch die ständigen Mitglieder
der Ersatzkommission vor dem Musterungsgeschäst
schriftlich verfügt werden , sofern nicht vermutliche
Dienstuntauglichkeit oder sonstige Verhältnisse die Ver¬
handlung der Zurückstellungsanträge beim Musterungs¬
geschäft ei wünscht erscheinen lassen . Die Zurückge -
st llten sind bei Mitteilung der Entscheidung von der
Gestellungspflicht ausdrücklich zu befreien.

5) Die Losung (I 66 ) sowie die Einreichung der
Uebersicht der Abschlußnummern (8 58 , 3) kommt in
Fortsall

6) Zur Bestimmung dcr Reihenfolge ( Z 66 ) , in der
die Militärpflichtigen auszuhcben sind , werden sie bei
der Musterung in 2 Klassen eingetellt : Klasse 1 gut
geeignet, Klasse 2 in zweiter Linie geeignet.

7 ) An Stelle des Losungsscheins tritt der Muste -
rung sausweis . Die in Händen der Militärpflich¬
tigen befindlichen Losungsschcine sowie e . wa noch
vorhandene Formulare können nach erfolgter Ab¬
änderung aufgebraucht werden

8) Die Beiugnis zur UeberweisungMilitärpflichtiger
zum Landsturm ersten Aufgebots aus Billigkeits-
gründen (Z 39 , 2 ) geht auf die Ersatzbchörden dritter
Jnüanz über . Bei Meinungsverschiedenheiten ist die
Ministerialinstanz zuständig.

Z

Z 8 - W

" r-e2 - 7? -L . 8 « ;
- ZI - »

» Z 3 8 es T ;» 2,2 « ' k- , 7- L ' TF «

> W»

2 L» s

2 »

« MWMWZ

MM
-

»2

' 4MHL DM

«2 « 8

lD « 3 «

3 . » .' _o- oe Z " s! o- <-t
,

"
4^ 8 8

Z s - S '
. 8 L 8 -s «2 8 - 8 ' 2P —o» cv 8 ^ c-vt 8

o r- 22
* <v ^ MM»

8 - cv

» — Z rrL, xz « I --.» E

s

^ 8 2 »

Z « « Z s rr- 5 -8 ^ cs
2 Ls 8 » 2 3 8 ^ s » 8 cv
» 3 Äs k2

cv '
r-r - ^
Z cv ^

- er x: ^ ^ »
AY F 77 . cv
KP ! ^

^ A.

s
8

esL
v
s .
«

Z
p

O
k»
cD
k-

PS- z
v »
cs
P- E
cv
S

»
- 0so

s-z

SS

cv
»»H»
r/r

S

7^ vr

c»
oo

cv
vs

» V
Zs .

K,
i" » s

§

3Zs - . -
8 L3 Z

k-k
^ 8

K»«

» -

3' 3
rs 2

"« 8

s 2»- 8-> « 8
2 « «
« 2 Z-< 8 3 .

2 r:-- er-

<1

s

« 3 . 5 "

-r 2

ra

r:

«v
s
sr>
c»
k»
«

3
--- Z

3 -^ r-
--r:» 88 02

rs ^-« S
» «o

es ^

Z -
'-

Z 's»

S

re
v " IS Z
Z 8
2 . » dS
8

3 8-
' cver- «-r
Ocv x;

s . - V ^ ^

n 3 .L - 2L . 2S2 .8 - 2
S " ^ 4° A " 8 » " S

>» 8 » 8 ^
S S es
- r o -

esÄ

VS
dLi

K

- cs- ^4? cv 2 / s - ^ s - .^ - N ^ ^ "

2B»er
er
8

rs >->
L»

3 -» 3'
Z 3
8 ^

Z
'

3
2

»M, ^ Lv

o

8 00

o

Lv ^ <v E«V o - - o - s-LI , 8 - cs —-e»
8 '»t O » S"

W " n L -
L,8 3 2 7 " 83 . 8 o,8< ge.

2 . »r 8
S3 3



L L L L
12 ^
sLsß« 88 -

>2r
I -D « « Z « vh8 cr ^ ^ «4
Ä -^> A Z , >--- >7 L̂,KdK

Ni Ti K
« 8 x .r: xi
^ äs -2 ^ ^
r- ^ -6 -
o L
I ^ ^
L ^

'T >L- o

8 « 8 ä -b « 2L - r «

>-- ^
er ^ »-»8 « -vj

cr 8 -^ .te ^
^ »1 td

Z ^ Z -L -a
8 « -. »--

L> " 8 -7

8 8 .8 «
-̂ «̂ - 8 82kr2 N2. »erk->^2

K 8 Z
771 -<l>

L KN
Z

L

8

L 8 'V 8 Z
s « _ 8S ^ . LÄ )

8 ^ 8
« L ^

ZL -

« N 'S r:

- -8« : 8
r:

- s »- LÄ -̂ dS
«nG 6

rL' sa Ä K

^ 88 ? ^ 2>
L « L, -Z
8 >— -2 ^

^
" s N e;äch !- -« 7X7 ^^ rL-

^rv « N8 x- S Î
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9 ) Die Befugnis zur vorzeitigen Entlassung vonMannschaften aus dem akiiven Dienst auS Billigkeits¬gründen (Z 83 , 7 ) geht aus die Ersatzbehörden » I. Jn --stanz über . Die Entscheidungen der ll ! Instanz sindendgültig Bei Meinungsverschiedenheiten ist die Mi -
nisterialinstanz zuständig .

Der Civilvorsitzcnde der Ersatzkommission des
Aushebungsbezirks Durlach

Die Einstellung Einjährig ' Freiwilliger am
1 . April Ivll betreffend

Es ist nachträglich bestimmt worden , daßStudierende der Universität Heidelberg am1 . April 1914 beim 2 Bataillon 2 . BadischenGrenadier Regiments Kaiser Wilhelm I . Nr . 1 lOals Einjährg - Freiwillige eingestellt werdenkönnen

Durlach den 20 . Dezember 1913 .
Grokberzogliches Bezirksamt .

Eine angebliche Babette Müller ausGraben , die sich auch als von Germsrsheimod . r Ladenburg gebürtig bezeichnet , sich auchBabette Maier auS Graten nennt , hat eine
Anzahl Landwirte dadurch betrogen , daß siesich als Magd verdingt , Hastgeld nimmt und
verschwindet .

Sofern solche Fälle bekannt werden , bitte
ich um Anzeige an die G ndarmerie .

Karlsruhe den 31 . Dezember l9l3
Der Gr . Staatsanwalt IV .

Die Juliane Zehder Witwe geb Kautzvon Königsbach wurde durch Beschluß vom15 Dezember 19 . 3 w .' gen Trunksucht ent¬
mündigt . Amtsgericht Durlach

Aüfflüdmng
zur Abgabe der Vermögenserklärung für die

Veranlagung zum Wehr beitragan die Biwohner der Gemeinden Königsbach ,Singen und Wilferdingen .
Nach § 36 Abs 1 und 2 des G srtzes Vvin3 . Juli >913 über einen einmaligen außer¬

ordentlichen Wehrbeitrag , nach den ßK 5 und16 Avs . 1 der AussührungSbestimmungen desBuiidesratS und nach 8 6 der VollzugSver -
ordnung des F nanzministeriums hiezu habenalle Personen , die ein Vermögen von mehrals 10 000 haben oder im Genuß einesEir -kommeis von mehr als 4000 sind ,in der Zeit vom 2 bis mit 29 . Januar 1914eine Vermögrnseikläruug abzugeben D iselbe
Verpflichtung haben de Akcrengesel !schastenund die Kommanditgesellschaften auf Ak icn ,deren rach den Bestimmungen des Wehrbei -
tragsgesetzes beitragepfl chtiges Vermögen den
Betrag von IVOOO übe . steigt .

Eine Tagsahrt zur Entgegennahme der Er¬
klärungen findet nicht statt ; jeder Beitrags¬pflichtige muh vielmehr selbst dafür sorgen ,daß seine Erklärung rechtzeit g beim zustän¬digen Steuerkommissär eingereicht wird . Bei¬
tragspflichtige , die nicht am Amtssitz des
Steuerkommissärs , aber in einer zu seinemBezirk ge . origen Gemeinde wohnen , könnendie Erklärung auch bstm Bürgermeister ihrerWoh >sitzgemeinde — offen oder verschlossen— einreichen .

Gegen den , der seine Vermögenserklärungnicht rechtzeitig abgibt , könnnsn Geld -
strafen bis zu 500 für jede Fristvcrsäum -nis ausgesprochen werden ; außerdem wirdihm ein Zuschlag von 5 bis 10 vorn Hundertdes geschuldeten Wehrbeitrags auferlegt .

Wenn ein nach ß 36 Abs . 1 des Wehrbeitragsg setzes zur Abgabe einer Vermögens¬erklärung Verpflichteter keine besondere Aus -so derung hiezu erhält , so ist er dadurch vondieser Verpflichtung nicht befreit Er hat viel¬mehr die Erklärung auch ohne besondere Ausso derung rechtzeitig einzureichen .
Vordrucke für dis Vermögenserklärung m d

Anleitungen zu ihrer Aufstellung werden den
Beitragspflichtigen , soweit es möglich it , zu¬gestellt , außerdem aber von d n Bürgermeisterämtern , am Amtssitz dcS St <ueikoinm >ssärSvon diesem , unentgUrlich abgegeben .

Unrichtige oder unvollständige An
gaben in der Vsrmögenserkiärung sind miteiner Geldstrafe bis zum Zwanzigfachen des
gefährdeten Wehlbeitrags , in gewissen Fällendaneben mit einer Gesang ststrase bis zusechs Monaten bedroht .

Gibt jemand - gle
'
chvstl ob er tat 'ächl cheinen Wehrbeilrag zu entrichten hat — Ver¬mögen oder Einkommen an , das bisher der

LandsSbesteuerung enrzogsn wordeu ist , sobleibt er von der lanLesgesetz 'ichsn Strafe undvon der Verpfl ch ung zur Nachzahlung d>irSteuer für frühere Jahre frei , wenn nichtschon hierwegcn ein Sirasoeriahren oder
Schritte zur nachträglichen Festsetzung derSteuer eingele t t sind .

Die Finanz - und Hauptsteue äm er , in denfünf größten Slädten des Landes auch die
Stcuereinnehmereien . ziehen den Wehrbeilra ;ein ; sie sind angew >. s . n , auch freiwillige Bei¬träge anzunchmen : ebenso werden Zahlungendes WehrbeitragS ichon vor der Veranlagungangenommen .

Pforzheim den 18 . Dezember 19l 3 .Ter Gr Steuerkommissär sür den Bezirk
Pforzheim Land U .
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